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Die Revision des Steuergesetzes.

Referat von Steuerkommissir O. Pfister in Winterthur an der
Delegiertenversammlung des Verbandes der Festbesoldeten.
(SchluB.)

Ahnliche Verhiltnisse bestehen bei Heirat. Die Frau
hort auf, ein selbsténdiges Steuersubjekt zu sein, da der Mann
Triager der Steuerpflicht fiir Frau und Kinder ist. Er aber
hat nur das Durchschnittseinkommen der drei Vorjahre zu
versteuern; sofern er iiber Fr. 6000 Einkommen hat, so riickt
aiso auch der Ertrag des angeheirateten Frauenvermigens in
genau gleicher (Weise allméhlich in die Besteuerung ein, wie
Erbertrag, und ist in der Wirkung wie dieser zwei Jahre
steuerfrei. Dabei entgeht erst noch vieles, weil die Zwischen-
schiatzungen von Jahr zu Jahr nicht immer vorgenommen
werden. 'Was fiir den Vermogensertrag gesagt ist, gilt hier
in gleicher Weise fiir jedes andere) Emkommon der Frau,
stamme es aus Erwerb oder irgend einer andern Quelle. Kom-
men aber die Einkommen von Frau und Mann zusammen
nicht iiber Fr. 6000, dann kommt das Fraueneinkommen auch
schon im zweiten Jahr nach der Heirat zur vollen Besteuerung.

Umgekehrt hat bei der Scheidung der Mann den Ertrag
des Frauenvermogens, sowie ihr iibriges Einkommen weiter
zu versteuern, und er kann es nur durch alljahrliche Ein-
reichung einer neuen Steuererkldrung bis im vierten Jahr aus
seinem Steuerzettel endlich herausbringen.

Die Wirkung des dreijahrigen Durchschnitts ist auch bei
den juristischen Personen mit Erwerbszwecken nicht als eine
gliickliche zu bezeichnen. Die Aktiengesellschaften und
die nach ihrer Art arbeitenden Genossenschaften, bezahlen
eine Ertragssteuer, die halb so viel Prozent des Ertrages aus-
macht, als dieser Prozente des steuerpflichtigen Kapitals be-
tragt. Der Staa(ssteuerbetrav kann also herechnet werden

nach der Formel

pelte Kapital. Es wachst also die Steuer bei gleichbleibendem
Kapital mit dem Quadrat des Ertrages; immerhin darf die
Staatssteuer 109, des Ertrages nicht iibersteigen. Erhthung
des Kapitals bewirkt eine Reduktion, Herabsefzung des Ka-
pitals eine Erhohung der Ertragssteuer im einfachen Vei-
héltnis.

Die Durchschnittsberechnung hélt nun in guten Jahren
den steuerpflichtigen Ertrag unter dem effekiven Erirag, und
damit die Steuer selbst sehr stark unter derjenigen, welche
dem einjédhrigen Ertrag entsprechen wiirde, weil eben das Ver-
héltnis der Ertragssteuerbetrige dem quadratischen Verhilinis
der steuerpflichtigen Eriréige entspricht. Umgekehrt ist es
klar, daB bei sinkendem Ertrag die Versteuerung des Durch-
schnittsertrags sehr driickend ist, verstirkt eben duxch dieses
quadratische Verhiltnis.

Das steuerpflichtige Kapital, als welches das Gesell-
schaftskapital plus- die Eigenkapital darstellenden Reserven
gilt, ist das Kapital am Ende der drei fiir die Berechnung maf-
gebenden Jahre. Hiufig ist dieses nun etwas ganz anderes
als dasjenige, mit welchem der Gewinn der drei Berechnungs-
jahre herausgewirtschaftet wurde und das verniinftigerweise
zur Bestimmung des Steuersatzes beniitzt: werden sollte. Sind
Kapitalerhohungen eingetreten, so setzen diese die Er{rags-
steuer herab, und zwar auch fiir die Ertrige der Vorjahre, die
im steuerpflichtigen Ertrag noch zu je einem Drittel enthalten
sind, obwohl das erhohte Kapital damals noch gar nicht exi-
stiert hat. Wie die Erhohung des Gesellschaftskapitals, so
wirkt auch die Bildung von Reserven. Diese Herabsetzung der
Ertragssteuer durch die Reserven war eine heabsichtigte, weil

hltlag mal Ertrag geteilt durch das dop-

man eben die Reservebildung aus volkswirtschaftlichen Griin-
den steuerlich begiinstigen wollte. Es geht aber zu weit, dail
sie auch auf die Besteuerung von Jahren zuriickwirkt, in de-
nen diese Reserven moch gar nicht bestanden haben. Umge-
kehrt aber steigt die Ertragssteuer, wenn die Reserven aufge-
zehrt werden, oder wenn das Kapital herabgesetzt werden
muf; denn auch in diesen Fillen ist es moglich, dal noch ein
steuerpflichtiger Ertrag herausgerechnet wird, wenn schon
zwei Jahre der wirkliche Erirag null oder noch weniger be-
tragt. Bei diesen juristischen Personen kann also bei sinken-
der Konjunktur die Steuer noch viel hiirter und ungerechter
wirken als bei den natiirlichen, indem der hohere Steuerertrag
eine im quadratischen Verhiltnis zu hohe Steuer bewirkt und
der Steuersatz durch die Verkleinerung des Kapitals erst noch
einmal erhoht wird.

Anderseits bleibt auch bei diesen Steuerpflichtigen bei
steigender Konjunktur der steuerpflichtige Ertrag unter dem
wirklichen, und die Durchschnitisherechnung ermdglicht, ein
Verlustjahr in den drei tolgenden Jahren zur Verrechnung zu
bringen.

Sowohl fiir die natiirlichen wie fiir die juristischen Per-
sonen wird die Steuer bei sinkender Konjunktur auch aus
folgenden Griinden unverhiltnisméBig driickend: Es gibt
Fille, wo das Einkommen sich hauptsichlich aus Aktien-
erfrignissen zusammensetzt. Zur Zeit, als diese ‘am: hochsten
waren, gelangien sie nicht zur vollen Versteuerung; sie wir-
ken aber zwei Jahre spéter noch, wo sie vielleicht iiberhaupt
nicht mehr existieren. Darum kommt es vor, dafl die Steuer
aus dem Vermogen bezahlt werden mull; aber infolge des ge-
sunkenen Kurses miissen nun die Papiere so billig liquidiert
werden, daB die Steuer einen ganz unverh#linismaBig groflen
Teil des Vermogens beansprucht, wihrend sie, wenn sie zur
Zeit des hohen Ertrags verlangt worden wire, mit Leichtig-
keit aus diesem hitte entrichtet werden konnen. Nicht besser
ist es, wenn diese Postnumerandosteuer aus dem Verkauf im
‘Wert gesunkener Waren oder aus teuren Bankkrediten be-
zahlt werden mufl. Diese beiden Falle sind auch bei Aktien-
gesellschaften nicht selten.

Dem Fiskus entgeht sowohl bei natiirlichen, wie bei juri-
slischen Personen die Besteuerung vieler Kapitalgewinne,
hauptséichlich aus Liegenschaftenverkauf. Der Verkiufer
braucht nur den Kanton zu verlassen, so haben wir das Nach-
sehen. Am besten kommt der Fremde weg, der durch Wegzug
sich seiner Steuerpflicht entledigt; der Ansfissige aber muf
zahlen, er kann nicht enfgehen. Fiir den aufler Kanton Wohn-
haften, der im Kanton Ziirich eine Liegenschaft oder einen
Geschéftshetrieb hat und mit Grundstiicks- oder Liquidations-
gewinn verkauft, hort im Moment des Eigentumsiiberganges
die Steuerpflicht im Kanton Ziirich auf, und er ist der Steuern
fir Einkommen aus Grundstiicks- und Liquidationsgewinn
enthoben, oft zu seiner grofiten Verwunderung. Sehr viele
Liegenschaften, in Ziirich hauptsichlich, gehtren Immobilien-
genossenschaften, und zwar besitzen viele solcher nur eine
Liegenschaft, weil dann statt der Liegenschaft einfach die Ge-
nossenschaftsanteile verkauft werden kénnen, wodurch sowohl
die Handéinderungs- wie die Grundstickgewinnsteuer um-
gangen werden. Wird eine Liegenschaft wirklich von der Ge-
nossenschaft verkauff, so daf der Gewinn im Reinertrag
steuerpflichtig wiirde, so wird die Genossenschaft sofort-am
Handelsregister geloscht, und da wir ja nur den Durchschnitis-
ertrag der drei Vorjahre besteuern, so geht die Gesellschaft
fiir ihren Gewinn steuerfrei aus. . Uberhaupt entgehen beim
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Erloschen juristischer Personen alle Liquidationsgewinne der
Steuer. .

Dies ist um so bedenklicher, als die Oberrekurskommis-
sion erlaubt, Immobilien z. B. bis auf den Wert bei Liquida-
tion im ungiinstigsten Fall abzuschreiben. Beim Erbgang oder
bei der Liquidation, die eben meist nicht im ungiinstigsten Fall
stattfindet, wird in der Regel wieder ein viel hherer Preis er-
zielt; aber weil nur die Vorjahre zur Besteuerung gelangen,
so kann dieses Wiederhereinbringen der iibermiBigen Ab-
schreibungen, das im Liquidationsgewinn enthalten ist, nicht
mehr erfallt werden. Ein Fabrikant hat ein Geschift von
Fr. 700,000 in 25 Jahren auf Fr. 200,000 abgeschrieben; bei sei-
nem Tod wird aber wieder auf der Basis von Fr. 700,000 ge-
teilt, ohne daf die zu viel gemachten Abschreibungen steuer-
lich erfaflt werden konnen. Sein Sohn bilanziert wieder mit
Fr. 700,000 und beginnt das Spiel der Abschreibungen von
neuem, und so hat jede Generation das Recht, wenn alles gleich
weiterlauft, jahrlich Fr. 20,000 Einkommen weniger zu ver-
steuern als das tatséichliche Einkommen betriigt.

Driickende Steuern rufen immer den legalen und illegalen
Widerstand der Steuerpflichtigen hervor. Das einfachste Mit-
tel, sich der schweren nachtriglichen Besteuerung zu entzie-
hen, ist der Wegzug, der in manchen Fillen nicht mehr als ge-
meine Steuerflucht, sondern als erzwungen bezeichnet werden
mubB. Wir kennen zahlreiche Fille, in denen die Leute aus
diesem (Grunde den Kanton verlassen haben, zum mindesten
tiir zwei Jahre, bis die Besteuerung auf die Hohe des wirk-
lichen Einkommens herabsank. Mancher aber kehrt iiber-
haupt nicht mehr zuriick.

Bei juristischen Personen sehen wir nicht nur die vor-
erwihnten Immobiliengenossenschaften erloschen; es sind
auch Aktiengesellschaften, darunter alte Firmen, zur Loschung
tibergegangen und unter einer neuen Flagge wieder erstanden,
um der Nachbesteuerung zu entgehen. Hitte in diesen Fillen
die Postnumerandobesteuerung nicht weiter als ein Jahr zu-
riickgegriffen, so wiren die Steuern aus dem grofen Gewinn
bezahlt worden, die Firmen hitten weiter bestanden und es
wire ihnen und dem Fiskus wohl gedient gewesen.

Sowohl bei natiirlichen, als auch bei juristischen Per-
sonen kommt es vor, daBl die Steuern auf der Basis der Be-
steuerung der drei Vorjahre nur mit grofter Schwierigkeit
oder gar nicht bezahlt werden kénnen. Dann mulB, sofern
iiberhaupt noch etwas erhiltlich ist, Steuererla gewihrt wer-
den fiir Betréige, deren Bezahlung zur rechten Zeit anstandslos
erfolgt wire.

Seit der Einreichung von Motion und Initiative hat sich
nun die Rechtslage insofern geiindert, aber nicht verbessert,
als durch neue Entscheidungen das reine System der absolu-
ten Postnumerandobesteuerung durchbrochen worden ist. So
hat die Oberrekurskommission entschieden, daf eine Mutter,
in deren Einkommen das Einkommen ihres minderjihrigen
Sohnes enthalten ist, letzteres nicht mehr versteuern muf,
wenn der Sohn majorenn und damit selber steuerpflichtig
wird; ein Entscheid, der unseres Erachtens im direkten Wi-
derspruch steht zu den Entscheiden bei Heirat und Erbschaft.
Ferner hat das Bundesgericht entgegen dem Urteil der Ober-
rekurskommission entschieden, daf, wenn jemand aus einem
andern Kanton in den Kanton Ziirich einzieht, wir sein Vor-
jahrseinkommen, das in andern Kantonen erzielt wurde, nicht
mehr besteuern diirfen. So ist nun bei neu Zuziehenden die
heutige Praxis so, dal wir im ersten Jahr sofort auf Grund
des laufenden Einkommens besteuern und zwar unter An-
rechnung des Einkommens auf 12 Monate — eine Praxis, die
genau das Gegenteil ist von der friiher geschilderten Besteue-
rung der Kantonseinwohner im ersten Jahr. Diese Inkonse-
quenzen machen natiirlich die ganze Lage nicht besser, weder
fiir die Steuerorgane noch fiir die Steuerpflichtigen. :

Auf eine weitere Schwierigkeit sei hier nur hingewiesen:
Das Gebiet der Steuerausscheidungen mit andern Kantonen.
Giitliche Vereinbarung fithrt zwar meist zum Ziel. Wie aber
sollte rechtlich ausgeschieden werden, wenn heute, im Jahr
1924, der andere Kanton auf Grund des Einkommens 1923 be-
steuert, wir aber auf Grund der Jahre 1921/1922/1923? TUnd
solche Schwierigkeiten gibt es noch mehr.

Beriithren nun all diese Dinge Ihre Kreise, die Interessen
der Festbesoldeten? Gewiss, und in vielfacher Hinsicht.  Einmal
sind Sie im Nachteil, weil Sie als bleibend Ansiissige sich Ihrer
Steuerpflicht nicht wie der Flottante durch 'Wegzug entledigen
konnen. Zum andern beriihrt Sie diese Frage, indem alle die-
jenigen unter Thnen, die die Stelle verlieren, die eine geringere
oder keine Besoldung mehr beziehen oder pensioniert werden,
in ungebiihrlich driickender Weise weiterbesteuert werden. Es
geht Sie aber auch deshalb an, weil der Staat und die Gemein-
den mit den Millionen, die ihm durch diese Verhiltnisse ent-
gehen, entweder mehr leisten, oder dann den Steuerfull er-
niedrigen konnten. Endlich ist es auch Ihre Pflicht als Staats-
biirger im allgemeinen, mitzuhelfen, daf ein System von Un-
gereimtheiten und Ungerechtigkeiten beseitigt und durch ein
gerechtes, der Tragkraft der Steuerpflichtigen entsprechendes
ersetzt werde.

Nun ertont aber von allen Seiten der Ruf nach weiter-
gehender Revision. Das Kapital mochte die Steuerbetrige
vom steuerpflichtigen Einkommen abziehen. Die Bauern
mochten die steuerpflichtigen Betriige erniedrigen, die Arbeiter
mochten sie erhéhen, andere wollen sie oben am Einkommen
abziehen statt unten, wieder andere wiinschen ein rascheres
Verfahren, andere ein besseres Sirafsystem usw. Gewil,
auch iiber all diese Fragen kann gesprochen werden. KEines
aber ist sicher: Werden bei der im Wurfe liegenden Revision
auch diese und noch weitere Fragen in die Beratung einbe-
zogen, so kommen wir zur Totalrevision, und das ist, so wie
wir den mithsamen Gang der Beratungen in Steuerfragen-ken-
nen, eine Arbeit, die allermindestens zehn Jahre beanspruchen
wiirde. Lassen wir sie daher einstweilen beiseite. Es ist recht
und nur begriiBenswert, wenn die verschiedenen Interessen-
gruppen, auch die Ihre, ihre weitergehenden Forderungen
ausarbeitet fiir den Fall einer Totalrevision; aber verlangen
Sie nicht, daB sie unbedingt heute schon behandelt werden
miissen. Helfen Sie darum mit, da die ins Rollen gebrachte
Revision beschrinkt wird auf das, was Motion Pfister und
Initiative Curti verlangen, denn nur so ist ein Erfolg zu er-
reichen. Sie tun es in Ihrem Interesse, Sie helfen Ungerech-
tigkeit beseitigen und wirken mit, dafl das Gesetz das wird,
was die annehmenden Stimmberechtigten am 25. November
1917 als selbstverstindlich betrachteten, als ein Gesetz im
Sinne von Art. 19 der kantonalen Verfassung, der sagt: «Alle
Steuerpflichtigen haben im Verhiltnis der ihnen zu Gebote
stehenden Mittel an die Staats- und Gemeindelasten beizu-
tragen.»

Der Biologieunterricht im neuen Lehrplan

an der Sekundarschule.
Von Dr. E. Wiirgler, Sekundarlehrer in Winterthur-Veltheim.
(SchlaB )

‘Wenn man nun irotz aller dieser eigentlich erschweren-
den Momente nicht im entferntesten daran denkt, den von der
direkten Anschauung der Lebensvorginge ausgehenden Bio-
logieunterricht zuriickireten zu lassen gegeniiber einer mwohl
bequemeren, aber eindruckséirmeren Darstellung an Hand von
totem Material, so geschieht das doch in erster Linie aus der
Uberzeugung heraus, daB dieser Biologieunterricht mehr  als
jede andere Art der Darbietung von naturgeschichtlichen Tat-
sachen dem Bediirfnis unserer anschauungshungrigen Se-
kundarschiiler entgegenkommt und allein imstande ist, ihnen
nach MafBgabe ihrer Krifte ein tieferes Verstindnis gegeniiber
dem Leben der Naturgeschopfe zu entwickeln. Hingegen sollte
in einer Richtung dem Lehrer eine Erleichterung zugestanden
werden, die fiir die Erteilung eines einheitlichen Biologie-
unterrichtes eigentlich selbstverstindlich ist und unmittelbar
aus der Erkenntnis der Lebensgemeinschaft zwischen Pflanze
und Tier hervorgeht; ich denke an die harmonisch verbundene
Darstellung von: Pflanzen- und Tierleben. Eine solche bringt
nichts anderes zum Ausdruck, als das Bild, das der Schiiler
drauBen in der Natur auf Schritt und Tritt antrifft: ein réum-
liches und ursiichlich bedingtes Nebeneinander von Pflanzen
und Tieren. Ich bin iiberzeugt, daB das, was hier fiir den
Biologieunterricht als wiinschbar bezeichnet wird, von man-



chem Praktiker schon lange an mehr als einer Stelle des na-
turgeschichtlichen Pensums durchgefiihrt wurde wund sicher
micht zum Nachteil der Darstellung (die engen Beziehungen
zwischen Pflanze und Insekt, Kohlensiure- und Sauerstofi-
atmung z. B. zwingen direkt zu diesem Vorgehen). Wir kon-
nen einfach nicht iiberall trennen; wére es nicht ein Unrecht
den Schiilern gegeniiber, wenn wir bei der Beschaffung von
Pflanzenmaterial an einem fiir den Unterricht wertvollen tieri-
schen Objekt vorbeigehen und es nicht in die Naturkundstunde
hineinziehen, um es von allen Seiten betrachten zu lassen, nur
weil der Liehrplan den Zoologieunterricht erst fiir das folgende
Jahr in Aussicht nimmt. Je mehr wir mit den Schiilern in
die Natur hinausgehen, um so mehr miissen wir es erfahren,
daB Biologieunterricht sehr oft Gelegenheitsunterricht ist, wo-
bei Darstellung von Lebensgemeinschaften zwischen Pflanze
und Tier Mindestforderung wird.

Wenn an héhern Schulen eine nach Relchszugehorlgkelt
getrennte Behandlung der Organismen sich als zZweckmaBig
und notwendig erweist, so hiingt das mit der starken Beriick-
sichtigung von Morphologie und Systematik zusammen, womit
leider oft eine *'uhlbare Hmtansetzung der Biologie verbun-
den ist. e

Wir sind an der Sekundarschule nicht im Besitz von' spe-
ziellen Lehrmitteln, welche Lebensgemeinschaften gesondert im
angedeuteten Sinne behandeln; aber unsere zwei nach biologi-
schen Gesichispunkten bearbeiteten obligatorischen Natur-
geschichtshiicher sind durchaus geeignet, eine solche orga-
mische Verbindung von Tier- und Pflanzenkunde im Unter-
richte da durchzufiihren, wo das Bediirfnis dafiir sich ergibt.
Es ist auch wertvoll, wenn es Sache des Lehrers bleibt, diese
Lehrgegenstinde immer wieder von neuem selbst zu gegen-
seitiger Befruchtung zu bringen, um sie so den Schiilern dar-
zubieten. - AuBerliches Erfordernis ist einfach, daB auch der
Lehrplan dem Lehrer diese Freiheit zugesteht, wenn dieser
eine solche Verquickung der Lehrgegenstande als zweckmalig
erachtet

" Sodann kdme der Ubelstand, daB in der kurzen Zeit von
einem Quartal die Tierkunde im Unterricht «erledigt> werden
mufl; auf diese Weise so gut wie in Wegfall; denn wenn man
auch fiir die Biologie der Pflanzen und Tiere nicht mehr Zeit
einrdumen wiirde, als nach dem jetzigen Lehrplan fiir Botanik
und Zoologie zusammen (3 Quartale), so wére doch durch die
andersartige Verteilung des tierkundlichen Unterrichts zum
vornherein die Gefahr der Stoffanhiufung, welche bei einer
mach dem System orientierten Auswahl der Typen sich fiihi-
bar macht, um ein bedeutendes vermindert. Tauschen wir uns
nicht; wie oft ist schon, gerade angesichts der knappen Zeit,
welche fiir das reiche Gebiet der Zoologie im Unterricht zur
Vertiigung steht, diese ganze Materie bedauerlicherweise iiber-
gangen worden, wobei man dem: Schiiler stillschweigend 1Jin-
blicke in das Naturleben vorenthielt, die ihm Quellen reinster
Freude hitten werden konnen.

. Ungerecht erscheint mir deshalb der Vorschlag der Lehr-
plankommission einem Fachgebiet gegeniiber, dem man
schlieBlich  auch vom Niitzlichkeitsstandpunkt aus grofle Be-
deutung nicht absprechen kann, die Tierkunde im neuen Stoff-
programm nur noch anhangsweise, im Anschlufl an die An-
thropologie Berucksmhtlgung finden zu lassen. Wenn man
bedenkt, welche straffe Zeitausniitzung dieses fiir den Schiiler
wichtigste Kapitel der Lehre vom menschlichen Korper ver-
langt, so 'wird ohne weiteres klar, wie spéarlich die in Aus-
sich genommenen Hinweise auf die Tierkunde er folgen koénn-
ten. Da erachte ich es als doppelt notwendig, eine gemeinsame
Behandlung ' der Tier- und Pflanzentypen auf biologischer
Grundlage durchzufiihren.

* Was endlich die Reihenfolge anbetrifft, in der die einzel-
nen naturkundlichen Fachgruppen innerhalb der drei Jahre
auftreten sollen, glaube ich, dal die biologischen Stoffgebiete
trotz ihres sehr komplizierten Ineinandergreifens in der Na-
tur eher dem Anschauungskreis unserer Erst- und ZweitklaBler
entsprechen als-Physik und Chemie in ihrer doch grofBtenteils
mathematischen Fassung. 'Wohl kann man die Lebensvor-
giange einer solch eingehenden Untersuchung unterwerfen, daB
nur eine griindliche Vorkenntnis der zugrunde liegenden phy-
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sikalischen und chemischen Prozesse ein fruchtbares Eindrin-

gen in die Materie gewihrleistet; aber wir wissen, dall weder

die Zeit noch vor allem das Alter unserer Schiiler eine solche

Vertiefung gestattet. Um aber das Verstiindnis der allerfunda-

mentalsten physiologischen Geschehnisse vorzubereiten, wie

sie nachher in Pflanzen- und Tierbiologie auf unserer Stufe
beriicksichtigt werden konmen, diirfte ein Vorkurs von einem

Quartal geniigen. Wir wollen dabei dessen eingedenk bleiben,

daB der Stoff, welcher auch in einem einjihrigen Vorkurs in

Physik und Chemie behandelt wird, wohl dem Umfang nach

bedeutend grofer, aber nicht imstande ist, ein wesentlich gro-

Beres Verstindnis fiir die spezifisch biologischen Vorgiinge,

wie sie nachher besprochen werden konnen, zu entwickeln.
Zum Schlul moge in einer kleinen Zusammenstellung

noch die Stoffverteilung angedeutet werden, ‘wie sie sich auf

Grund der geduBerten (Gedanken ergibt.

L. Klasse. 1. Quartal: Entwicklung der fiir die spiter zu be-
handelnden biologischen FErscheinungen notwendigsten
Begriffe in Physik und Chemie.

2. Quartal: Ausgewéihlte Kapitel aus der Biologie der Pflan-
zen und Tiere.
3. u. 4. Quartal: Anthropologie.

II. Klasse. 1. u. 2. Quartal: Biologie von Pflanzen und Tieren

(wie I. Klasse).
3. u. 4. Quartal: Physik.
IIT. Klasse. 1.—4. Quartal: Physik und Chemie.

Randbemerkungen zu einem Seitenhieb.

Anfangs November 1924 erschien in der ziircherischen
Presse eine Meldung, die nicht ohne weiteres hingenommen
werden kann, da sie ungerechifertigte Anwiirfe gegen die
Lehrerschaft enthilt. Deshalb ist eine. Aufklarung iiber den
wirklichen Sachverhalt am Platze. Die Meldung hatte folgen-
den Wortlaut:

«Die interfraktionelle Gruppe der Gewerbetreibenden im
Kantonsrat beschitfigte sich letzten Montag — es war am
3. November — mit dem Budget 1925. Im Anschlu an ein
Votum von Nationalrat Dr. Odinga fielen verschiedene Antréige
auf Abidnderung von Budgetposten. So wurde u. a. angetdnt,
daB die Paflvisa in den einzelnen Kantonen verschieden be-
rechnet werden, und ebenso die Taxen fiir die Beglaubigung
von Schriftstiicken durch das Handelsgericht, indem die auf
2 bis b Fr. festgesetzte Gebithr willkiirlich auf 2 oder 5 Fr.
angesetzt werde. Sodann wurde namentlich eingehend die
Frage der Lehrlingsfiirsorge besprochen, und dabei die Uber-
organisation des Jugendamtes, sowie die Art der Besetzung
der Berufsberatungsstellen geriigt. Es wurde betont, daf frii-
her, als diese Stellen noch keine honorierten Posten waren,
die Handwerker und Gewerbetreibenden sie ausfiillen muften,
daB nun aber, da es sich um bezahlte Amter handelt, sich die
Lehrerschaft herandringe. Auch wurde davon gesprochen,
dall die gemeinniitzigen Organisationen, wie eine solche die
Pro Juventute darstellt, zu grofle Verwaltungsspesen aufwei-
sen und die ihnen zufliefenden Gelder teilweise ihrem Zweck
entfremden durch deren Investierung in Immobilien. Uber,
haupt wiirde die Meisterschaft durch die allzu starke Beldsti-
gung seitens aller Fiirsorgeinstitutionen immer mehr verdrgert
und schlieflich dazu gedréngt die Aufnahme von Lehrlingen
zu verweigern, um nicht nach allen Richtungen stets geschul-
meistert zu werden. Der Schaden, der aus einer solchen Auf-
fassung der Lehrlingsfiirsorge entstehen miillte, werde sich
kaum vermeiden lassen, wenn auch das eidgendssische Lehr-
lingsgesetz in dieser Richtung den nichtfachménnischen Be-
rufsberatern alle moglichen Kompetenzen offen lasse und den
Fachmann immer mehr beiseite stelle. In dieser Richtung
sollte durch die Erhohung und Erweiterung der Entschadi-
gungen an die Experten bei Lehrlingspriifungen dafiir gesorgt
werden, dafl tiichtige Meister herangezogen werden konnen.
Namentlich sollte die Zwischenpriifung der ILehrlinge nach
dem ersten Lehrjahre mehr gepflegt werden, da sie Gelegen-
heit biete, zu erkennen, ob der Lehrling sich fiir einen Beruf
eignet. Fiir diese Zwischenpriifung sollte ein spezieller Posten
ausgeschieden werden.»
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Die Mehrzahl der Berufsberater gehort, oder gehérte dem
Liehrerstande an. Weshalb das so gekommen ist, hitten die,
welche dariiber so bewegliche Klage fiihren, in nichster Niahe
erfahren konnen. Es wurde versucht, jene Kreise fiir die Auf-
gabe zu gewinnen; leider fanden sich aber nur wenige Leuie,
die Zeit, Arbeit und Liebe fiir diese Bestrebung aufbringen
konnten oder wollten. Angesichts der wenig entgegenkom-
menden Haltung ist es erkldrlich, warum man in erster Linie
die Lehrerschaft fiir diese Arbeit heranzog. Ubrigens: Von
welcher Seite wéren wohl die ersien Vorwiirfe erhoben- wor-
den, wenn sich die Lehrer in dieser Sache abseits gestellt hit-
ten? Sie taten das nicht, aber sie dringten sich auch nicht
der Honorierung wegen an die Stellen der Berufsberater. Denn
es darf schon gesagt werden, dal eine grofe Zahl der jetzi
tdtigen Berufsherater seit langen Jahren aus freiem Antrieb
und der Jugend zuliebe sich um die Lehrlingsplazierung und
Lehrlingsfiirsorge gekiimmert hat, bevor irgend eine Entschii-
digung winkte! Wire der Drang nach Honorierung bei jenen
Minnern wirklich so stark gewesen, wiirden sie sich vorteil-
hafter einer andern Beschiiftigung zugewandt haben, da jede
andere mehr eingetragen hiitte. Trotzdem sie heute ein be-
scheidenes Entgelt erhalten, haben sie noch viel unbezahlte
Arbeit aus bloBer Liebe zur Sache zu leisten.

Es ist nicht unbescheiden zu fragen: Was ist denn aufier
dieser hingebenden Arbeit der vorhin genannten Lehrer getan
worden, <als diese Stellen noch keine honorierten Posten
waren und die Handwerker und Gewerbetreibenden sie aus-
fiillen muBten»? Nicht viel; man sorgte fiir die zuniichst lie-
genden Bediirfnisse im engen Kreise, ohne die Ziele weiter zu
stecken, und glaubte damit genug getan zu haben.

Die Kriegs- und Nachkriegsjahre zeigten, dafl dieses Be-
gniigen in der Gegenwart nicht befriedigen darf und mehr fiir
die schultenlassene Jugend gesorgt und gewacht werden muf.
Wollte man nicht einfach den Dingen ihre Lauf lassen, mufBte
eine Organisation aufgebaut werden. Warum auch vollamt-
liche Stellungen von Berufsheratern ehemaligen Lehrern iibes-
tragen worden sind, ist dargelegt worden. Sie haben das
Recht auf eine auskémmliche Besoldung, da sie ihre Lehrstelle
atfgegeben haben, um in das neue Amt iiberzutreten.

Des weitern macht sich die Verdrgerung, die den ganzen
Artikel diktiert zu haben schein, Luft gegen alle Fiirsorge-
institutionen. Dieser einseitige Standpunkt wird von manchem
Familienwater, dessen Kinder als Lehrlinge arbeiten, nicht
geteilt werden. Er wird im Gegenteil gewisse Schutzmal-
nahmen dankbar anerkennen und sich iiber den Fortschriit
gegeniiber den Verhéltnissen in seiner Jugendzeit freuen.

Wenn am Schlusse der Auslassungen das Postulat der
«Erhohung und Erweiterung der Entschidigungen an die Ex-
perten bei Lehrlingspriifungen» aufgestellt wird, so kann man
gerne zustimmen. Aber wir denken, was dem einen recht ist,
ist dem andern billig. Oder um deutlicher zu sein: Wollen die
Handwerker und Gewerbeireibenden diese Arbeit besser ent-
schédigt haben, so sollten sie gegeniiber der Lehrerschaft keine
Vorwiirfe erheben, wenn auch sie fiir ihre Bemiihungen eine
kleine Entschédigung nicht ablehnt. - -st.

Zircherische Kantonale Sekundarlehrkonferenz.

Vorstandssitzung
vom 27. September und vom 21. November 1924 (letztere zusammen
mit der Lehrmittelkommission).

1. Der Vorstand nimmt mit Genugtuung Kenntnis, daB die
im Verlag der Konferenz erschienenen Lehrmittel fiir «geo-
metrisches Zeichnen» (H. Sulzer ) und «botanische Schiiler-
iibungen» (W. Hohn) regen Absatz gefunden haben. An Stelle
der bereits vergriffenen Schiileriibungen wird das betreffende
Jahrbuch abgegeben.

2. In einer allgemeinen Besprechung werden die Grund-
lagen fiir die Eingabe beir. Unierrichi in Rechnungs- und
Buchfiihrung am kantonalen Lehrerseaminar fesigelegt.

3. Sekundarlehrer H. Hisli referiert iiber die Vorarbeiten
zu einem Franzosischbuch fir die I11. Klasse. Das Lehrmittel
soll in einen Lese- und einen grammatischen Teil zerfallen.

Ersterer fiihr{ im wesentlichen in die westschweizerischen
Verhiltnisse ein. Die Uberpriifung der Arbeit, gemeinsam mit
dem Verfasser, wird einer aus den Kollegen E. Egli, Hech. Gub-
ler und Fritz Kiibler bestehenden Kommission iibertragen. So-
dann werden mit dem Lehrmittelverlag Verhandlungen ersff-
net zwecks Abklarung der Frage des Verlages.

4. Die Aussprache iiber die Schaffung eines neuen Lehr-
mittels fiir Rechnungs- wnd Buchfiihrung ergibt zunichst
grundsitzlich, dall diesem Fache in der II. Klasse eine halbe,
in der ITI. Klasse eine ganze Jahresstunde einzuridumen sei.
Herr Prof. Frauchiger, der an der Sitzung teilnimmt, ist be-
reit, auf dieser Grundlage fiir das Jahrbuch 1925 ein Ubungs-
und ein Lehrerheft zu schaffen, die der Lehrerschaft gestatten,
die von ihm anldflich der letzten Jahresversammlung ent-
wickelte Auffassung praktisch zu erproben.

5. Fiir das Jahrbuch 1925 ist ferner bestimmt ein erster
Teil aus der Preisarbeit von Kollege Miiller-Winterthur
(Grammatik der I. Klasse).

6. Die Eingabe betr. Unierricht in Rechnungs- und Buch-
fiihrung (s. unter 2) wird im Vorstand verlesen und geneh-
migt. -T.

Inhaltsverzeichnis pro 1924.

Nr. 1. Zum Budget 1924. — Der Lehrfilm und die Schule. — Die
Hetze geht weiter. — Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein.
An die Mitglieder des Z. K. L.-V.; 12. und 1. Vorstandssitzung.
— Inhaltsverzeichnis pro 1923. — Briefkasten der Redaktion.
Jahresbericht des Ziircherischen Kantonalen Lehrervereins
pro 1923. — Ein Entscheid iiber die Zuteilung von Lehrern
an die einzelnen Schulabteilungen. — Ziircherische Kantonale
Sekundarlehrerkonferenz. — Ziircherischer Kantonaler Lehrer-
verein: Zur Rechnung 1923. — Kantonalziircherischer Verband
der Festbesoldeten: Zur Revision des Art. 41 des eidg. Fabrik-
gesetzes.

Bestitigungswahlen der Sekundarlehrer. — Jahresbericht des
Ziircherischen Kantonalen Lehrervereins pro 1923 (Fort-
setzung). — Warum ich gegen den AbschluBl besonderer Haft-
pilichtversicherungsvertrige durch die Lehrer bin. Von Ernst

Nr. 2.

Nr. 3.

Hohn. — Ein Zeichen der Zeit. — Ziircherischer Kauntonaler
Lehrerverein: 2. u. 3. Vorstandssitzung. — An die Mitglieder
des Z.K.L.-V.

Nr. 4. Ein Riickblick auf die Bestiatigungswahlen der Sekundarlehrer
vom 9. Marz 1924. — Die Ausstellung von Wahlfshigkeits-
zeugnissen an Lehrerinnen. — Nach dem Examen. — Sprach-
dummbheiten. — Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein: 4. und
5. Vorstandssitzung.

Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein: Einladung zur ordent-
lichen Delegiertenversammlung. — Jahresbericht des Ziirche-

rischen Kantonalen Lehrervereins pro 1923 (SchluB). — Stel-

lungnahme gegen den Antrag der Lehrplankommission auf

Abénderung des Naturkundeunterrichtes an der Sekundar-
schule. — Eine Kantonale Reallehrerkonferenz.
Eroffnungswort des Prasidenten an der Delegiertenversamm-
lung vom 31. Mai 1924 in Ziirich. — Abwehr der Angriffe auf
die Staatsschule. -— Schulsynode des Kantons Ziirich. —
Kantonale Reallehrerkonferenz. — Sekundarlehrerkonferenz
des Kantons Ziirich. Ziircherischer Kantonaler Lehrer-
verein: 6. Vorstandssitzung. — Briefkasten der Redaktion.
Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein: Ordentliche Dele-
giertenversammlung. — Zum Lohnabbau in der Stadt Ziirich.
— Zum 50jdhrigen Jubildum einer Seminarklasse. — Ziirche-
rische Kantonale Sekundarlehrerkonferenz: Jahresversamm-
lung. :

Gedanken eines Volksschullehrers zu den jiingsten Besol-

dungsverordnungen des Kantonsrates. — Zur Revision des

Lehrplanes fiir Naturkunde an der Sekundarschule. — Un-

passender Heftschmuck. — Sekundarlehrerkonferenz des Kan-
tons Ziirich: Jahresbericht pro 1923. — Ziircherischer Kan-
tonaler Lehrerverein: 7., 8. und 9. Vorstandssitzung.

Schulsynode des Kantons Ziirich: Vorschlige fiir den Ausbau
der Primarschule. — Materialien zur Frage der Revision des

Unterrichtsgesetzes. — Aus dem Kantonalziircherischen Ver-

bande der Festbesoldeten. — An die Mitglieder des Z. K. L.-V.

. Zur Reorganisation des ziircherischen Unterrichtsgesetzes. —
Aus der Jahresrechnung pro 1923 der Witwen- und Waisen-
stiftung fiir ziircherische Volksschullehrer. — Kantonalziirche-
rischer Verband der Festbesoldeten: Jahresbericht 1923/24.

. Die Revision des Steuergesetzes. — Der Biologieunterricht
im neuen Lehrplan an der Sekundarschule. — Das Historisch-
Biographische Lexikon der Schweiz. — Ziircherischer Kanto-
naler Lehrerverein: 10., 11. und 12. Vorstandssitzung.

. Die Revision des Steuergesetzes (Schlufl). — Der Biologie-
unterricht im neuen Lehrplan an der Sekundarschule (SchluB.)
— Randbemerkungen zu einem Seitenhieb. — Ziircherische
Kantonale Sekundarlehrerkonferenz. — Inhaltsverzeichnis pro
1924.

Nr. 5.

Nr. 6.

Nr. 7.

Nr. 8.

Nr. 9.

Nr.

Nr.

Nr.



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 20. Dezember 1924, Nr. 13

